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Der Regionalrat nimmt die Antwort zur Kenntnis. 
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Beantwortung der Anfrage:  

Zu Frage 1: 
 
Die vertieften Überprüfungen an den Stauanlagen Bieberstein und Osberghausen 
sind materiell weitgehend abgeschlossen. An den Stauanlagen Wiehlmünden, Haus 
Ley, Ohl-Grünscheid, Haus Ley, Ehreshoven I und II sind die Nachweise teilweise 
vorgelegt worden. 
 

Zu Frage 2: 
 
Eine akute Beeinträchtigung der Sicherheit besteht bei keiner der Stauanlagen 
in der Agger und der Wiehl. Aus diesem Grund kann ich gegenüber den Betreibern 
keine Maßnahmen mit einer sofortigen Vollziehung durchsetzen. 
Die Bezirksregierung Köln hat grundsätzlich die Möglichkeit den Abschluss der 
vertieften Überprüfung ordnungsbehördlich durchzusetzen. Da aber eine sofortige 
Vollziehung in den vorliegenden Fällen nicht gerechtfertigt ist, würde den Betreibern 
der verwaltungsgerichtliche Klageweg offen bleiben. Die Entscheidungen des 
Verwaltungsgerichtes müssten abgewartet werden. 
In den vorliegenden Fällen haben die Betreiber selbst ein Interesse daran, die 
vertieften Überprüfungen abzuschließen. Derzeit ist ein öffentlich-rechtlicher Vertrag 
zur Prüfung der Bauteile des Stahlwasserbaus mit einem Betreiber in der 
Abstimmung. Ein kooperatives Vorgehen in Abstimmung mit den Betreibern ist im 
Hinblick auf die zeitliche Perspektive derzeit erfolgversprechender. Falls wider 
Erwarten kein Einvernehmen zu erzielen ist, wird die Bezirksregierung Köln 
ordnungsbehördlich vorgehen. 
 

Zu Frage 3: 

Grundsätzlich werden in Bereichen mit bestehenden Nutzungen keine Betrachtungen 
zu Retentionsraumpotentialen durchgeführt. Deshalb werden auch die Flächen mit 
den bestehenden Nutzungen durch Stauanlagen und Wasserkraftanlagen bei der 
Ermittlung von Retentionsraumpotentialen nicht berücksichtigt. 
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